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Beschluss 

Az. BK6-16-264 

BK6-16-280 

BK6-16-283 

BK6-16-287 

BK6-16-292 

In dem Verwaltungsverfahren 

wegen: Einstufung als aufkommende Technologie 

der Viessmann Werke Allendorf GmbH, Viessmannstraße 1, 35108 Allendorf (Eder) gesetzlich 

vertreten durch die Geschäftsführung, Aktenzeichen BK6-16-264, 

 – Antragstellerin zu 1) – 

 

der Remeha B.V., Merchantstraat 55, 7332 AZ Apeldoorn, Niederlande gesetzlich vertreten 

durch die Geschäftsführung, Aktenzeichen BK6-16-280, 

 – Antragstellerin zu 2) – 

Verfahrensbevollmächtigte: Remeha GmbH, Rheiner Straße 151, 48282 Emsdetten 

 

der SenerTec Kraft-Wärme-Energiesystem GmbH, Carl-Zeiss-Str. 8, 97424 Schweinfurt gesetz-

lich vertreten durch die Geschäftsführung, Aktenzeichen BK6-16-283, 

 – Antragstellerin zu 3) – 

 

 

 – Beschlusskammer 6 – 
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der August Brötje GmbH, August-Brötje-Straße 17, 26180 Rastede gesetzlich vertreten durch 

die Geschäftsführung, Aktenzeichen BK6-16-287, 

 – Antragstellerin zu 4) – 

 

der ÖkoFEN Forschungs- und EntwicklungsgesmbH, Gewerbepark 1, 4133 Niederkappel, Ös-

terreich gesetzlich vertreten durch die Geschäftsführung, Aktenzeichen BK6-16-292, 

 – Antragstellerin zu 5) – 

 

hat die Beschlusskammer 6 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 

Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, gesetzlich vertreten durch ihren Präsidenten 

Jochen Homann, 

durch ihren Vorsitzenden Christian Mielke, 

ihren Beisitzer Andreas Faxel 

und ihren Beisitzer Dr. Jochen Patt 

am 03.05.2017 beschlossen: 

1. Die Stromerzeugungsanlagen  

a. des Typs „Vitotwin 300-W“ und „Vitotwin 350-F“ der Antragstellerin zu 1), 

b. des Typs „eVita 25s“ der Antragstellerin zu 2), 

c. des Typs „Dachs Stirling SE Erdgas“ und „Dach Stirling SE Flüssiggas“ der 

Antragstellerin zu 3), 

d. des Typs „EcoGen WGS 20.1“ der Antragstellerin zu 4) und 

e. des Typs „Pellematic Smart_e ST16“ der Antragstellerin zu 5)  

werden als aufkommende Technologie gemäß Art. 69 VO (EU) 2016/631 einge-

stuft. 

2. Die Antragstellerinnen zu 1) bis 5) werden verpflichtet, gemäß Art. 70 

VO (EU) 2016/631 jeweils zum 15. jedes zweiten Kalendermonats, beginnend mit 

dem 15.07.2017, den neuesten Stand der Verkäufe aufgeschlüsselt nach Typen 

und Mitgliedstaaten des Synchrongebiets „Kontinentaleuropa“ per E-Mail an post-

stelle.bk6@bnetza.de an die Bundesnetzagentur zu übermitteln. 



 
 

3. Ein Widerruf bleibt vorbehalten. 

4. Eine Entscheidung über die Kosten bleibt vorbehalten. 
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Gründe 

I. 

Das vorliegende Verwaltungsverfahren betrifft die Einstufung von Stromerzeugungsanlagen als 

aufkommende Technologie gemäß Art. 66 ff. der Verordnung (EU) 2016/631 der Kommission 

vom 14.04.2016 zur Festlegung eines Netzkodex mit Netzanschlussbestimmungen für Stromer-

zeuger (im Weiteren „RfG-VO“) in Deutschland. 

 

1. Die EU-Mitgliedstaaten haben im April 2016 die RfG-VO mit Vorschriften für den An-

schluss von Stromerzeugungsanlagen angenommen. Als EU-Verordnung ist dieser Rechtsakt 

für alle Betroffenen verbindlich und hat unmittelbare Geltung in Deutschland, ohne dass es einer 

Umsetzung in nationales Recht bedarf.  

Die RfG-VO enthält Bestimmungen für den Netzanschluss von Gesamteinrichtungen zur Strom-

erzeugung an das Stromverbundnetz, zu denen synchrone Stromerzeugungsanlagen, nichtsyn-

chrone Stromerzeugungsanlagen sowie nichtsynchrone Offshore-Stromerzeugungsanlagen zäh-

len. 

Im Interesse der Rechtssicherheit gelten die Anforderungen dieser Verordnung grundsätzlich 

nur für neue Gesamteinrichtungen zur Stromerzeugung. Für anerkannte „aufkommende Techno-

logien“ enthält die Verordnung Bestimmungen, mit denen diese aufkommenden Technologien 

größtenteils von den Anforderungen der Verordnung ausgenommen werden. 

2. Binnen sechs Monaten nach Inkrafttreten der RfG-VO konnten die Hersteller von Stromer-

zeugungsanlagen bei der Bundesnetzagentur die Einstufung ihrer Stromerzeugungsanlage als 

aufkommende Technologie beantragen. Über eine Veröffentlichung auf der Internetseite der 

Bundesnetzagentur hat die Beschlusskammer am 23.06.2016 die Öffentlichkeit über das Verfah-

ren der Einstufung als „aufkommende Technologie“ gemäß RfG-VO in Deutschland informiert. 

Die Antragstellerinnen sind alle Hersteller von Heizungstechnik und verbauen in den für die Ein-

stufung als aufkommende Technologie beantragten Stromerzeugungsanlagen den Stirling-

Motor-Generator der Firma Microgen Engine Corporation aus dem Vereinigten Königreich. Die-

ser Stirling-Motor-Generator wandelt zuerst Wärme in mechanische Energie und dann in elektri-

sche Energie (Strom) um. Sie haben am 14.11.2016 (Antragstellerin zu 1)), am 04.11.2016 (An-
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tragstellerin zu 2)), am 11.11.2016 (Antragstellerin zu 3)), am 15.11.2016 (Antragstellerin zu 4)) 

und 16.11.2016 (Antragstellerin zu 5) jeweils einen Antrag zur Einstufung ihrer im Tenor be-

nannten Stromerzeugungsanlagen als aufkommende Technologie gestellt. 

Mit ihren Anträgen haben die Antragstellerinnen Unterlagen vorgelegt, auf die jeweils im Einzel-

nen Bezug genommen wird. Diese enthalten insbesondere Informationen zur Erfüllung der Krite-

rien zur Einstufung als aufkommende Technologie. 

3. Die zuständigen Regulierungsbehörden des Synchrongebietes „Kontinentaleuropa“ stell-

ten im Rahmen ihrer Abstimmung gem. Art. 69 Abs. 1 RfG-VO am 22.11.2016 fest, dass es sich 

bei allen zur Einstufung als aufkommende Technologie beantragen Stromerzeugungsanlagen, 

um Produkte handelt, die den Stirlingmotor der Firma „Microgen Stirling Corporation“ (kurz 

„MEC“) einsetzen. Darüber hinaus hat auch MEC selber einen Antrag zur Einstufung des Stir-

lingsmotors als aufkommende Technologie gestellt. Der Antrag von MEC wurde in Deutschland 

zwischenzeitlich zurück genommen.  

Ein wichtiges Überwachungskriterium für den Bestand einer Einstufung als aufkommende Tech-

nologie gem. Art. 70 RfG-VO sind die kumulierten Verkaufszahlen der als aufkommende Tech-

nologien eingestuften Stromerzeugungsanlagen. Hieraus ergab sich für die Regulierungsbehör-

den die Frage, wie die potentiell konkurrierenden Anträge von MEC und allen anderen Herstel-

lern zu behandeln sind, da im Falle einer Einstufung aller beantragen Anlagen die Gefahr der 

Doppelzählung der Verkaufszahlen besteht.  

Beim Treffen der „System Operation Grid Connection Taskforce“ am 08.12.2016 haben die Re-

gulierungsbehörden von Deutschland, Österreich, Niederlande, Belgien, Rumänien, Frankreich, 

Großbritannien, Spanien, Portugal, Finnland, Kroatien, Schweden u.a. gemäß Art. 69 Abs. 1 

Satz 2 RfG-VO ACER um eine Stellungnahme ersucht, wie mit dem möglichen Problem der 

Doppelzählung von Verkaufszahlen umzugeben ist.  

Die Stellungnahme von ACER vom 19.12.2016 wurde am 15.03.2017 bei der Sitzung des ACER 

„Board of Regulators“ den Regulierungsbehörden vorgestellt und von diesen bestätigt. Alle Re-

gulierer des Synchrongebiets Kontinentaleuropa waren bei der Sitzung vertreten. Im Rahmen 

der Stellungnahme setze sich ACER auch mit der Definition des Hersteller- und Stromerzeu-

gungsanlagen-Begriffs im Sinne der RfG-VO auseinander. 

Nach Abwägung verschiedener Optionen (Einstufung aller beantragter Stromerzeugungsanla-

gen, Einstufung der MEC-Anlagen oder aller anderer Anlagen) kam ACER zu dem Ergebnis, 

dass lediglich die Anlagen der Hersteller, die den Stirlingmotor von MEC in ihrem Produkt ver-

bauen, als aufkommende Technologie einzustufen sind. Danach kommt der MEC-Stirlingmotor 

allein nicht für eine Einstufung als aufkommende Technologie in Betracht, da es sich bei Strom-
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erzeugungsanlagen gem. Art. 66 Abs.1 RfG-VO um Produkte handelt, die in ihrer Gesamtheit 

mit dem Netz verbunden sind und Strom erzeugen (z.B. Mikro-KWK Anlagen). Einzelne Bauteile 

(z.B. Stirlingmotor) dieser Anlagen sind somit nicht als eigenständige Stromerzeugungsanlage 

zu verstehen. Somit ist MEC nach Ansicht von ACER auch kein antragsbefugter Hersteller. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.  
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II. 

Die Anträge zu  

1. Typ „Vitotwin 300-W“ und „Vitotwin 350-F“ der Antragstellerin zu 1),  

2. Typ „eVita 25s“ der Antragstellerin zu 2),  

3. Typ „Dachs Stirling SE Erdgas“ und „Dach Stirling SE Flüssiggas“ der Antragstellerin zu 

3),  

4. Typ „EcoGen WGS 20.1“ der Antragstellerin zu 4) und 

5. Typ „Pellemati Smart_e ST16“ der Antragstellerin zu 5) 

sind zulässig und begründet, so dass die Stromerzeugungsanlagen gemäß Art. 69 RfG-VO als 

aufkommende Technologie im Sinne des Art. 66 RfG-VO einzustufen sind. Die Antragstellerin-

nen haben nachgewiesen, dass die zur Einstufung als aufkommende Technologie beantragten 

Stromerzeugungsanlagen die Anforderungen des Art. 66 Abs. 2 RfG-VO erfüllen. 

 

1. Zuständigkeit der Bundesnetzagentur  

Die Zuständigkeit der Bundesnetzagentur ergibt sich aus § 56 S. 1 EnWG i.V.m. Art. 69 Abs. 1 

RfG-VO i.V.m. der Verordnung (EG) Nr. 714/2009. Bei der RfG-VO handelt es sich um eine auf 

Grundlage des Art. 6 der Verordnung (EG) Nr. 714/2009 erlassene Verordnung. Die Zuständig-

keit der Beschlusskammern zur Entscheidung folgt aus § 59 Abs. 1 S. 1 EnWG. 

 

2. Zulässigkeit der Anträge 

Der Anträge zur Einstufung als aufkommende Technologie sind zulässig.  

 

2.1. Frist 

Die Anträge der Antragstellerinnen zu 1) bis 5) sind fristgerecht bei der Bundesnetzagentur ein-

gegangen. Die Antragstellung konnte nach Art. 68 Abs. 1 RfG-VO innerhalb von sechs Monaten 

nach Inkrafttreten der RfG-VO erfolgen. Die RfG-VO wurde am 27.04.2016 im Amtsblatt der 

Europäischen Kommission veröffentlicht. Gemäß Art. 72 RfG-VO trat sie am zwanzigsten Tag 

nach ihrer Veröffentlichung, dem 17.05.2016, in Kraft. Dementsprechend konnte die Beantra-

gung als Einstufung bis zum 16.11.2016 erfolgen. Sämtliche Anträge gingen innerhalb dieser 
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Frist ein. 

 

2.2. Antragsbefugnis 

Die Antragstellerinnen sind als Hersteller i.S.d. Art 68 Abs. 1 RfG-VO antragsbefugt.  

Da der Herstellerbegriff weder in der RfG-VO, in der VO (EG) 714/2009 noch in der Richtlinie 

2003/54/EG definiert ist, hat die Beschlusskammer auf die Definition des Art 3. Abs. 1 Nr. 11 

Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur 

Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Ver-

träglichkeit zurückgriffen. Danach ist Hersteller  „[…] jede natürliche oder juristische Person, die 

ein Gerät herstellt bzw. entwickeln oder herstellen lässt und dieses Gerät unter ihrem eigenen 

Namen oder ihrer eigenen Handelsmarke vermarktet […]“. 

Bei den Antragstellerinnen zu 1), 3) und 5) handelt es sich um juristische Personen, die Strom-

erzeugungsanlagen herstellen und unter ihrer Handelsmarke vermarkten. Bei den Antragstelle-

rinnen zu 2) und 4) handelt es sich um juristische Personen, die die Stromerzeugungsanlagen 

herstellen lassen und unter ihrer Handelsmarke vermarkten. 

Darüber hinaus war jedoch aufgrund der Problematik des Doppelzählens der Verkaufszahlen zu 

prüfen, ob es sich bei den Antragstellerinnen um Hersteller im Sinne der RfG-VO handelt.  

Nach Abwägung verschiedener Optionen 

• Einstufung aller beantragter Stromerzeugungsanlagen, 

• alleinige Einstufung der MEC-Anlagen oder  

• alleinige Einstufung aller Anlagen, die den MEC-Stirlingmotor verbauen 

kam ACER in seiner Stellungnahme vom 19.12.2016 (siehe Anlage 2) zu dem Ergebnis, dass 

lediglich die Anlagen der Hersteller, die den Stirlingmotor von MEC in ihrem Produkt verbauen 

als aufkommende Technologie einzustufen sind. Dem schließt sich die Beschlusskammer an. 

Antragsbefugt im Sinne der RfG-VO ist danach nur ein Hersteller von Stromerzeugungsanlagen 

im Sinne dieser Definition. Da es sich bei Stromerzeugungsanlagen gem. Art. 66 Abs.1 RfG-VO 

um Produkte handelt, die in ihrer Gesamtheit mit dem Netz verbunden sind und Strom erzeugen 

(z.B. Mikro-KWK Anlagen), sind einzelne Bauteile dieser Anlagen nicht als eigenständige 

Stromerzeugungsanlage zu verstehen. Insoweit kommt der MEC-Stirlingmotor selbst nicht für 

eine Einstufung als aufkommende Technologie in Betracht. Eine Doppelzählung ist damit ver-

mieden. 
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3. Begründetheit der Anträge 

Die Stromerzeugungsanlagen der Antragstellerinnen zu 1) bis 5) sind gemäß Art. 69 RfG-VO als 

aufkommende Technologie im Sinne des Art. 66 RfG-VO einzustufen. Die Antragstellerinnen 

haben gemäß Art. 68 Abs. 3 RfG-VO nachgewiesen, dass ihre Stromerzeugungsanlagen alle 

zur Einstufung als aufkommende Technologie erforderlichen Kriterien gemäß Art. 66 Abs. 2 

RfG-VO erfüllen.  

 

3.1. Kriterien für die Einstufung als aufkommende Technologie 

Die Stromerzeugungsanlage kann als aufkommende Technologie gemäß Art. 66 Abs. 2 RfG-VO 

anerkannt werden, wenn  

• sie zum Typ A gehört (Art. 5 Abs. 2 RfG-VO), 

• es sich dabei um eine kommerziell verfügbare Technologie für Stromerzeugungsanla-

gen handelt und 

• die kumulierten Verkäufe von Stromerzeugungsanlagen dieser Technologie innerhalb 

des Synchrongebiets zu dem Zeitpunkt, zu dem der Antrag auf Einstufung als aufkom-

mende Technologie gestellt wird, höchstens 25 % des gemäß Art. 67 Abs. 1 bestimm-

ten Höchstanteils an der kumulierten Maximalkapazität betragen. 

 

3.1.1. Typenkategorie 

Die Stromerzeugungsanlagen der Antragstellerinnen gehören zum Typ A i.S.d. Art. 5 Abs. 2 

RfG-VO. 

Gemäß Art. 5 Abs.2 lit. a) RfG-VO hat eine Stromerzeugungsanlage des Typs A eine Erzeu-

gungskapazität von mindestens 0,8 kW. Als Obergrenze für die Erzeugungskapazität legt die 

Beschlusskammer für das vorliegende Verfahren einen Wert von 1000 kW (1 MW) fest. Die Be-

schlusskammer greift insoweit auf den Grenzwert für den Schwellenwert der (unteren) maxima-

len Erzeugungskapazität für Stromerzeugungsanlagen des Typs B für Kontinentaleuropa von 

1 MW = 1000 kW zurück1. Zwar kann dieser Wert als unterer Grenzwert für den Typ B (und da-

mit die Erzeugungsobergrenze des Typs A) noch verringert werden, jedoch ist der diesbezüglich 

geplante Antrag der ÜNB derzeit noch nicht gestellt. Daher greift die Beschlusskammer vorlie-

gend auf den in der RfG-VO enthaltenen Schwellwert von 1 MW als unterer Leistungsgrenzwert 

                                                
1 vgl. Werte für das Synchrongebiet Kontinentaleuropa der Tabelle 1 der Art. 5 RfG-VO 
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des Typs B zurück. 

Die Stromerzeugungsanlage der Antragstellerin zu 1) verfügt über eine elektrische Leistung von 

1 kW, die der Antragstellerinnen zu 2), 3), 4) und 5) über eine elektrische Leistung von 

1 und 2 kW. 

Alle Stromerzeugungsanlagen bewegen sich innerhalb der für den Typ A geltenden Erzeu-

gungsspanne von 0,8 kW bis 1 000 kW. Zudem sind die Stromerzeugungsanlagen für einen 

Anschluss im Niederspannungsnetz und damit unterhalb der 110 kV-Ebene vorgesehen.  

 

3.1.2. Kommerzielle Verfügbarkeit und kumulierte Verkäufe 

Von einer aufkommenden Technologie im Sinne der RfG-VO kann nur dann gesprochen wer-

den, wenn sie das bloße Planungsstadium zwar verlassen hat, aber auch noch keine vollständi-

ge Marktdurchdringung stattgefunden hat. Nur dann kann davon ausgegangen werden, dass 

sich die Technologie der Stromerzeugungsanlage noch in der Etablierungsphase befindet, die 

eine weitreichende Befreiung von den Anforderungen der RfG-VO rechtfertigt. Daher fordert 

Art. 66 Abs. 2 lit. b) RfG-VO einerseits eine grundsätzliche kommerzielle Verfügbarkeit der als 

aufkommende Technologie einzustufenden Stromerzeugungsanlage, andererseits dürfen aber 

nach lit. c) die kumulierten Verkäufe den Schwellenwert nicht überschreiten. 

Die Stromerzeugungsanlagen der Antragstellerinnen erfüllen diese Voraussetzungen. 

 

3.1.2.1. Kommerzielle Verfügbarkeit 

Von einer kommerziellen Verfügbarkeit einer Technologie für Stromerzeugungsanlagen nach 

Art. 66 Abs. 2 lit. b) RfG-VO ist aus Sicht der Beschlusskammer auszugehen, wenn die Strom-

erzeugungsanlage 

• in Deutschland im Handel ist (Nachweis durch z. B. Verkaufsprospekte, Angebotslisten, 

Internetseiten) und 

• die erforderlichen Sicherheits-, Gesundheits-, Umwelt- und Technologiestandards erfüllt 

werden, um die Stromerzeugungsanlage in Deutschland verkaufen zu dürfen (Nach-

weis durch z. B. Art. 5 Abs. 1 Maschinenrichtlinie (2006/42/EG), CE-Zertifikat). 

Die Antragstellerin zu 1) hat für den Nachweis der kommerziellen Verfügbarkeit einen Verkaufs-

prospekt mit Preisliste und ein CE-Zertifikat vorgelegt.  
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Die Antragstellerin zu 2) hat für den Nachweis der kommerziellen Verfügbarkeit einen Verkaufs-

prospekt mit Preisliste und ein CE-Zertifikat vorgelegt.  

Die Antragstellerin zu 3) hat für den Nachweis der kommerziellen Verfügbarkeit einen Pro-

duktkatalog mit Preisliste, ein CE-Zertifikat und eine Hersteller-Konformitätserklärung zur Bestä-

tigung der Erfüllung der Maschinenrichtlinie vorgelegt.  

Die Antragstellerin zu 4) hat für den Nachweis der kommerziellen Verfügbarkeit einen Verkaufs-

prospekte mit Preisliste und ein CE-Zertifikat vorgelegt.  

Die Antragstellerin zu 5) hat für den Nachweis der kommerziellen Verfügbarkeit einen Verkaufs-

prospekt und einen Typenprüfbericht vorgelegt.  

Die Antragstellerinnen zu 1) bis 5) haben durch die Vorlage von relevanten Dokumenten die 

kommerzielle Verfügbarkeit der Technologie für die von ihnen zur Einstufung als aufkommende 

Technologie beantragen Stromerzeugungsanlagen nachgewiesen.  

 

3.1.2.2. Kumulierte Verkäufe 

Nach Art. 66 Abs. 2 lit. c) RfG-VO dürfen die kumulierten Verkäufe der als aufkommende Tech-

nologie einzustufenden Stromerzeugungsanlage maximal 25% des gemäß Art. 67 Abs. 1 

RfG-VO bestimmten Höchstanteils an der kumulierten Maximalkapazität nicht überschreiten.  

Der Höchstanteil der kumulierten Maximalkapazität von als aufkommenden Technologien einge-

stuften Stromerzeugungsanlagen in einem Synchrongebiet beträgt nach Art. 67 Abs. 1 RfG-VO 

0,1% der Jahreshöchstlast in dem Synchrongebiet im Jahr 2014. Für das Synchrongebiet Konti-

nentaleuropa, dem Deutschland angehört2, ergibt sich ein Wert von 393,525 MW. Die Details 

der Berechnung des Werts nach Art. 67 Abs. 1 ergeben sich aus der Anlage 1 dieses Be-

scheids.  

Die kumulierten Verkäufe nach Art. 66 Abs. 2 lit. c) dürfen also je Antragstellerin eine Einspeise-

leistung von 393,525 MW x 0,25 = 98,381 MW nicht überschreiten. 

Die Antragstellerin zu 1) beziffert die kumulierten Verkäufe der zur Einstufung als aufkommende 

Technologie beantragten Stromerzeugungsanlagen auf 3776 kW.  

Die Antragstellerin zu 2) beziffert die kumulierten Verkäufe der zur Einstufung als aufkommende 

Technologie beantragten Stromerzeugungsanlagen auf 2650 kW.  

Die Antragstellerin zu 3) beziffert die kumulierten Verkäufe der zur Einstufung als aufkommende 
                                                
2 https://www.entsoe.eu/Documents/Publications/ENTSO-
E%20general%20publications/entsoe_at_a_glance_2015_web.pdf, Seite 15 
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Technologie beantragten Stromerzeugungsanlagen auf 700 kW.  

Die Antragstellerin zu 4) beziffert die kumulierten Verkäufe der zur Einstufung als aufkommende 

Technologie beantragten Stromerzeugungsanlagen auf 500 kW.  

Die Antragstellerin zu 5) beziffert die kumulierten Verkäufe der zur Einstufung als aufkommende 

Technologie beantragten Stromerzeugungsanlagen auf 35 kW.  

Die kumulierten Verkäufe der Stromerzeugungsanlagen der Antragstellerinnen zu 1) bis 5) lie-

gen somit für jede Antragstellerin unterhalb des nach Art. 66 Abs. 2 lit c) RfG-VO geforderten 

Maximalwertes. 

 

Gesichtspunkte für eine Versagung der beantragten Einstufung als aufkommende Technologie 

sind nicht ersichtlich, so dass die Beschlusskammer unter Ausübung pflichtgemäßen Ermessens 

antragsgemäß entschieden hat. 

 

3.2. Nebenbestimmungen 

3.2.1. Übermittlung der Verkaufszahlen (Tenorziffer 2) 

Die Übermittlungspflicht der Verkaufszahlen in Tenorziffer 2 ergibt sich aus Art. 70 Abs. 1 Satz 1 

RfG-VO. Zum einen benötigt die Bundesnetzagentur diese Zahlen, da sie gemäß Art. 70 Abs. 1 

Satz 2 RfG-VO verpflichtet ist, die kumulierten Verkaufszahlen der als aufkommende Technolo-

gien eingestuften Stromerzeugungsanlagen zu veröffentlichen. Zum anderen werden die Zahlen 

für die Prüfung einer etwaigen Aufhebung bzw. des Widerrufs der vorliegenden Entscheidung 

nach Art. 70 Abs. 2 RfG-VO benötigt. 

 

3.2.2. Widerrufsvorbehalt (Tenorziffer 3) 

Die Beschlusskammer behält sich gemäß Art. 70 Abs. 2 und 3 RfG-VO i.V.m. § 49 Abs. 2 Nr. 1 

und 2 VwVfG den (Teil-)Widerruf dieser Entscheidung vor. Dieser Vorbehalt soll insbesondere 

sicherstellen, dass bei Überschreiten des Schwellenwertes gemäß Art. 67 ein Widerruf der Ent-

scheidung und eine Aufhebung der Einstufung als aufkommende Technologie gemäß Art. 70 

Abs. 2 RfG-VO möglich ist. Darüber hinaus können alle Regulierungsbehörden gemäß Art. 70 

Abs. 3 RfG-VO eines Synchrongebiets koordiniert beschließen, eine Einstufung als aufkommen-

de Technologie aufzuheben. 
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3.2.3. Kosten (Tenorziffer 4) 

Hinsichtlich der Kosten bleibt ein gesonderter Bescheid nach § 91 Abs. 1 Ziff. 4 EnWG vorbehal-

ten. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann binnen einer Frist von einem Monat ab Zustellung Beschwerde 

erhoben werden. Die Beschwerde ist schriftlich bei der Bundesnetzagentur (Hausanschrift: Tul-

penfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist beim 

Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausanschrift: Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf) eingeht.  

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt einen Mo-

nat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von dem oder der Vor-

sitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Beschwerdebegründung muss die 

Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abänderung oder Aufhebung bean-

tragt wird, und die Angabe der Tatsachen und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, 

enthalten. Die Beschwerdeschrift und die Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechts-

anwalt unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung gemäß § 76 Abs.1 EnWG. 

 
 
 
 
Christian Mielke Andreas Faxel Dr. Jochen Patt 
Vorsitzender  Beisitzer Beisitzer 
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Anlage 1 zum Beschluss BK6-16-264, BK6-16-280, BK6-16-283, BK6-16-287 und BK6-16-292 

vom 03.05.2017 

 

Berechnung des Schwellenwerts für die Einstufung als aufkommende Technologie nach 
Art. 67 RfG-VO  
 

Mitgliedstaat Höchstlast [MW]3 
am 29.01.2014, 19:00 Uhr 

Jahresstromerzeugung 2014 
[TWh]4 

AT 11 021 65,5 

BA 1 908 14,5 

BE 12 729 67,7 

BG 6 796 41,7 

CH 7 445 69,7 

CZ 9 868 80,0 

DE 80 660 548,5 

DK 5 837 30,6 

ES 37 540 266,5 

FR 82 463 541,2 

GR 7 585 40,8 

HR 2 746 12,0 

HU 5 735 26,1 

IT 49 930 266,9 

LU 779 2,8 

ME 547 4,1 

MK 1 335 4,9 

NL 17 270 96,2 

PL 23 297 145,6 

PT 7 231 49,0 

RO 8 006 60,7 

RS 6 663 36,8 

SI 2 129 16,3 

SK 4 005 25,4 

   
Summe 393 525 2 513,5 

 

                                                
3 https://www.entsoe.eu/Documents/Publications/Statistics/Factsheet/entsoe_sfs2014_web.pdf, Seite 13 
4 https://www.entsoe.eu/Documents/Publications/Statistics/Factsheet/entsoe_sfs2014_web.pdf, Seite 3 
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Höchstanteil der kumulierten Maximalkapazität von als aufkommende Technologien eingestuften 

Stromerzeugungsanlagen im Synchrongebiet Kontinentaleuropa  

(Art 67. Abs. 1 VO (EU) 2016/631): 

𝐻𝐻ö𝑐𝑐ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠67 𝐼𝐼 = 393 525 𝑀𝑀𝑀𝑀 × 0,1 % =  393,525 𝑀𝑀𝑀𝑀 

 

Höchstanteil der kumulierten Maximalkapazität von als aufkommende Technologien eingestuften 

Stromerzeugungsanlagen in Deutschland  

(Art 67. Abs. 2 VO (EU) 2016/631): 
548,5 𝑇𝑇𝑀𝑀ℎ

𝐻𝐻ö𝑐𝑐ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠67 𝐼𝐼𝐼𝐼 = 393,525 𝑀𝑀𝑀𝑀 × = 85,876 𝑀𝑀𝑀𝑀  
2 513,5 𝑇𝑇𝑀𝑀ℎ
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Anlage 2 zum Beschluss BK6-16-264, BK6-16-280, BK6-16-283, BK6-16-287 und BK6-16-292 

vom 03.05.2017 
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